Grundsätze der Mitgliedschaft
Der Text wurde von der Generalversammlung von Emmaus International vom September 1996 anerkannt. (englische Überarbeitung im Dezember 1998)
Die Emmausbewegung
· Die Emmausbewegung besteht aus verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften, die kontinuierlich gemeinsame Ziele anstreben, indem sie:
· auf unterschiedliche Bedingungen vor Ort reagiert; (soziale, wirtschaftliche, politische oder kulturelle)
· das universale Manifest der Bewegung und seine Satzung beachtet und immer auf der Suche ist nach einer praktischen Umsetzung der politischen Entscheidungen der Generalversammlung
· Unsere Bewegung stützt sich auf die eigenen Stärken und schafft die notwendigen Ressourcen   für die eigene Entwicklung und  auch für  die  Inspiration benachteiligter Menschen.  Emmaus ist  der Beseitigung der Armut und der Würde aller  Menschen verpflichtet.
· Die Basisgruppen sind die Entscheidungsträger. Demnach entscheidet die Generalversammlung, welcher Orientierung unsere Bewegung auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene folgen sollte.
· Emmaus ist eine friedliche  Bewegung, die Gewalt scheut und Pluralismus respektiert.
Die Emmaus Prinzipien
Männer und Frauen aus allen Bereichen des Lebens treffen sich und lernen von-und miteinander  .Sie  arbeiten zusammen für gemeinsame Ziele, bekämpfen  Ungerechtigkeit , damit die Armen ihre eigene Zukunft aufbauen können:
· durch Solidarität und  gemeinsame Perspektiven durch Leben und Arbeit;
· durch  Kontakte zu  Gruppen oder  Personen, die in einer prekären oder marginalen Existenz leben, sowie auch diejenigen, die eine „andere“ Art des Lebens suchen
· durch  Arbeit, welche die Ressourcen bietet, damit die Gruppe in der Lage ist zu leben, sowie auch anderen zu helfen
· durch den Austausch aller Erfahrungen, Ressourcen und Kompetenzen, sowie die Risiken, welche mit dem Kampf um Gerechtigkeit verbunden sind;
· durch ein auf Aktionen basierendes soziales und politisches Engagement, Arbeit gegen alle Arten von Ungerechtigkeit und Unterdrückung und Kampf für eine gerechte und humane Welt.
Rechte und Pflichten der Gruppen
Rechte
· den Namen „Emmaus“ zu verwenden.
· auf allen Ebenen der Emmausbewegung teilzunehmen: Standpunkte und Meinungen zu äußern, Projekte zu starten, Ideen vorzulegen und Entscheidungen zu treffen.
· Unterstützung aus der Bewegung nachzufragen (humane, materielle, finanzielle).
· Respekt vor  anderen Kulturen und Bräuchen.
Pflichten
· ...dem Manifest Folge zu leisten und den Namen „Emmaus“ zu verteidigen.
· ...am Leben der Bewegung auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene teilzunehmen, Beiträge zu bezahlen; Transparenz im Rahmen der Grundsätze von Emmaus International zu gewährleisten
· ...menschliche, materielle und finanzielle Unterstützung zu geben und an gemeinsamen Initiativen durch  soziales Handeln teilzunehmen,
· .... die Beschlüsse der Generalversammlung und anderen Gremien umzusetzen, getroffene Entscheidungen von anderen Regionen zu akzeptieren.
· ...jeder Gemeinschaft und jedem Mitglied in den Gemeinschaften die Möglichkeit einräumen, Informationen zu erhalten, Meinungen zu äußern, Projekte zu starten, Ideen vorzulegen und Entscheidungen zu treffen.
Kriterien der Mitgliedschaft
· Übernahme des Universalen Manifests.
· Übernahme der Statuten von Emmaus International und der Region.
· Umsetzung der politischen Entscheidungen der Generalversammlung (siehe Art. 6)
· Durch Verpflichtung der Gruppe, zu einer teilhabenden und gemeinschaftlichen Lebensführung, innerhalb der Gruppe und auf allen Ebenen der Emmausbewegung
· Aktivitäten der Gruppen mit dem Ziel der solidarischen Unterstützung, in menschlicher, materieller und finanzieller Hinsicht
· Transparenz in den Angelegenheiten der Gemeinschaften und Gruppen.
· Die Gruppe soll von ihren Einnahmen leben können, mit dem Ziel, Selbstversorgung und Unabhängigkeit zu erlangen.
· Die Gruppe soll in ihren Aktivitäten nach ihren individuellen Möglichkeiten Einkommen schaffen .
· Jede Hilfe oder Spende soll für die notwendige Entwicklung der 
Gruppe und  deren Aktivitäten und  Solidaraktionen  verwendet 
werden.
· Fremdfinanzierungen, ob aus öffentlichen oder privaten Quellen, müssen vertraglich auf die jeweilige spezielle Aktion begrenzt werden.
